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RS OGH 1988/5/17 8Ob608/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.05.1988

Norm

KO §30 Abs1 Z1

Rechtssatz

Bei der Beurteilung der Kongruenz im Sinne des § 30 Abs 1 Z 1 KO kommt es aber selbst bei einer Novation auf die

umgeänderte Schuld an, darauf also, ob der Gläubiger für die frühere Verbindlichkeit jene Sicherstellung zu fordern

berechtigt war, die er bei Umwandlung der Hauptschuld erhalten sollte.
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